
Anlage 1 
Entwurf vom 14.02.2024 

 
 

Satzung zur Änderung der Gemeindesatzung 
der Stadt Erlangen 

 
 

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), 
zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 285, 856) 
folgende Änderungssatzung: 
 
 

Art. 1 
 
1. In § 3 Abs. 2 Buchst. a) Satz 5 werden im Klammerzusatz nach dem Kürzel „TVöD“ ein 

Komma und das Wort und die Zahl „Stufe 6“ ergänzt. 
 

2. In § 3 Abs. 2 Buchst. b) Satz 2 werden im Klammerzusatz nach der Zahl „14“ ein Komma 
und das Wort und die Zahl „Stufe 11“ ergänzt. 
 

3. In § 3 Abs. 2 Buchst. c) Satz 2 werden im Klammerzusatz nach der Zahl „14“ ein Komma 
und das Wort und die Zahl „Stufe 11“ ergänzt. 
 
 

Art. 2 
 

Die Satzung tritt am 01.03.2024 in Kraft. 


